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Ludwig Müller
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Baden-Württemberg
Abteilung Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, N aturschutz

Gliederung

1. Vorgaben der BNatSchG-Novelle

2. Inhalte des Entwurfs des Verordnungstextes

3. Inhalte der beiden Anlagen 

4. Rechenbeispiel
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Flexibilisierung des Eingriffsausgleichs
Flächen und Maßnahmen „ansparen“
Naturhaushalt vorzeitig verbessern
Freiwilligkeit 
Erst (oft viel) später mit Eingriff verrechnen

Kompen-
sations-

maßnahme
zeitnah Kompen-

sations-
maßnahme
Ökokonto

Gesetzliche Grundlagen:

• BauGB 1998 für baurechtliche Ökokonto-Maßnahmen

• BNatSchG-Novelle 2010 für naturschutzrechtliche Ökokonto-Maßnahmen  
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zeitlicher Vorlauf
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– Verursacher hat die  gleichrangige Wahlzwischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen; Vorrang Ausgleichs entfällt  (§ 15 Abs. 2 BNatSchG)
Dies dürfte die „Nachfrage„ nach Ökokonto-Maßnahmen erhöhen

– Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten, 
Nationalparken, Biosphärenreservaten, Landschaftsschutzgebieten, Natura 2000-
Gebieten einschließlich Kohärenzmaßnahmen und  vorgezogene 
Artenschutzmaßnahmen für Anh. IV-Arten und europ. Vogelarten (CEF-
Maßnahmen) können ebenfalls als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anerkannt 
werden (§ 15 Abs. 2 BNatSchG).

Damit ist klargestellt, dass diese Maßnahmen grundsätzlich auch als ÖK-
Maßnahmen geeignet sind

– NaturraumKompensationsraum für Ersatzmaßnahmen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG)
Damit wird die Gebietskulisse  für die Suche nach geeigneten Ersatzmaßnahmen 
auch aus naturschutzrechtlichen Ökokonten deutlich ausgeweitet 
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Die BNatSchG-Novelle ermöglicht die 
Kompensation durch Ersatz-
maßnahmen auf der Grundlage der 
naturräumlichen Haupteinheiten 
(Naturräume 3. Ordnung). 

Dies ermöglicht eine große Freiheit bei 
der Wahl der Ökokontomaßnahmen im 
Rahmen des Ökokonto-Verfahrens.

Baden-Württemberg ist in 8 große und 
3 kleine Naturräume 3. Ordnung 
eingeteilt.

BNatSchG-Novelle und Ökokonto
Die Naturräume 3. Ordnung als Kompensationsräume
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• BNatSchG-Novelle führt erstmals eine bundesweit geltende 
naturschutzrechtliche Ökokonto-Regelung  ein

§ 16 BNatSchG:
– Rechtsanspruch auf Anerkennung von im Hinblick auf zu erwartende

Eingriffe durchgeführte Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, wenn

• keine rechtliche Verpflichtung, 

• keine Verwendung öffentlicher Fördermittel, 

• kein Widerspruch zur Landschaftsplanung, 

• Ausgangszustand dokumentiert
– Ermächtigungsnorm für Länder zur Regelung der Einzelheiten (Bewertung, 

Bevorratung, Handel, u. a.)
– NatSchG Baden-Württemberg von 2005 enthält bereits eine ÖK-Regelung, 

entsprechend Vorgaben BNatSchG
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§ 22 NatSchG:

• Freiwillig

• keine rechtliche Verpflichtung

• dauerhaft günstige Wirkungen für Natur und Landschaft 

• Zustimmung Naturschutzbehörde

• Ermächtigungsnorm für VO des UVM
– Führen von Ökokonten 
– Handel mit Anrechnungsansprüchen („Ökopunkten“)
– Bewertung von Ökokontomaßnahmen und Eingriffen
– Schonung besonders wertvoller landwirtschaftl.  Flächen

• Besonderheiten der ÖKVO:
– Zustimmung des Landtags
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§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Inhalt von Ökokonto-Maßnahmen
§ 3 Antragsverfahren
§ 4 Aufnahme in das Kompensationsverzeichnis
§ 5 Verzinsung
§ 6 Rechte und Pflichten des Maßnahmenträgers
§ 7 Einsicht in das Verzeichnis
§ 8 Bewertung
§ 9 Zuordnung von Maßnahmen, räumlicher Zusammenhang
§ 10   Handelbarkeit
§ 11 Anerkannte Stellen
§ 12 Verhältnis zum Baurecht
§ 13   Übergangsvorschriften
§ 14   Inkrafttreten
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Die Ökokontoregelung beschränkt sich  auf 4 Schutzgüter ..…

….. die sich auf 6 Wirkungsbereiche aufteilen
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nur gute
land-

wirtschaftliche
Praxis

nur
ordnungsgemäße

Wald-
wirtschaft

anderweitig
überplante
Flächen

i. d. R. land-
wirtschaftlich

besonders wertv.
Flächen 

Nicht ökokontofähig sind die
die Schutzgüter, …

Nicht ökokontofähig sind auch 
folgende Flächen  bzw. Maßnahmen:

…, da keine quantifizierenden 
Bewertungsverfahren und 
klaren Abgrenzungen der Wirkungsräume

Landschaftsbild

Klima, Luft

Erholung

nur
Sicherung des
ökologischen

Status quo

mit
öffentl. Mitteln

geförderte
Maßnahmen
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Antrag bei Ökokonto führender UNB
– Landeseinheitliche elektronische Vordrucke
– Angaben insbesondere über 

• Flächenverfügbarkeit (Eigentum, Pacht)
• Ausgangswert
• Aufwertungsmaßnahme

– Fachlichen Bewertungen i. d. R. durch einen Fachkundigen

Zustimmung UNB (rechtsmittelfähiger Bescheid)setzt u. a. voraus
– Flächenverfügbarkeit
– naturschutzfachliche Eignung
– Fläche ist aufwertungsfähig
– ZielsetzungMaßnahme nicht ausschließlich land/forstwirtschaftlich
– Fläche nicht anderweitig überplant
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UNB bucht Maßnahme nach Zustimmung in das Kompensations-
verzeichnis, Abt. Ökokonto (Ökokontoverzeichnis), ein
– Aufnahme aller Antragsteller und Maßnahme bezogenen Daten 
– Anzeige Maßnahmenbeginn innerhalb 5 Jahren
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Rechte:

– Zwischenbewertung von UNB bestätigen lassen
– jederzeit Beendigung und Löschung der Maßnahme bei UNB veranlassen, solange 

noch keine Zuordnung zu Eingriff
Pflichten:
– Vor evtl. Änderung Entwicklungsziel Zustimmung UNB einzuholen
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– ÖK-Verzeichnis für jeden einsehbar (Voraussetzung für Handel)
– Gilt nicht für persönliche Daten des Maßnahmenträgers (Name, Flurstück-Nr.)
– elektronischer Zugang mit  landeseinheitlichen Datenformate n
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– 3 % max. 10 Jahre ohne Zinseszins, 
– nur so lange Maßnahme im Ökokonto 
– Warum Verzinsung?

• Zins = Wertschöpfung durch vorzeitige Aufwertung der Naturgüter 

• „Investitionsanreiz“ für Ökokontomaßnahmen 

• Ausgleich ÖK-Maßnahmen mit langer Entwicklungszeit

ÖP ÖP ÖP ÖP ÖP ÖP

Zins-ÖP Zins-ÖP Zins-ÖP Zins-ÖP Zins-ÖP Zins-ÖP

ÖP

Zins-ÖP

zusätzliches
Kompensations-

potenzial
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Maßnahmen-
träger

Vorhabens-
träger

UNB

Zulassungs-
behörde

UNB

veranlasst
End-

bewertung

Endwert

Umbuchung
Maßnahme

Bewertung
Eingriff

Ökopunkte
zu Eingriff

veranlasst

bestätigt

führt durch

ordnet zu
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Maßnahmeträger
lässt ÖK-Maßnahme
von Fachkundigem 

bewerten

Maßnahmeträger
beantragt

Aufnahme Maßn.
ins ÖK-Verzeichnis

UNB prüft
Antrag 

UNB fordert
ggf. Daten nach

UNB erteilt
Zustimmungs-

bescheid

UNB 
bucht Maßnahme

ins ÖK ein

Maßnahmeträger
lässt Maßnahme

von Fachkundigen
endbewerten

UNB bestätigt
Endbewertung

Maßnahmeträger
verkauft 

Maßnahme oder ÖP 
an Eingreifer

Maßnahmeträger
teilt UNB

neue „Besitz-
verhältnisse“ mit

UNB
berichtigt 

ÖK-Verzeicnis

Vorh.Träger„schickt“
betätigte

ÖP an Zulassungs-
behörde

Zulassungbehörde
ordnet ÖP 

dem Eingriff zu

UNB bucht 
ÖK-Maßnahme

in Abt. „Zugeodnete
Maßnahmen“ um
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Entweder: Veräußerung der Fläche einschließlich der Ökopunkte:
Folge: Sämtliche Rechte und  Pflichten gehen auf  den  Erwerber über

Oder: Nur die Ökopunkte werden veräußert: 
Folge: Seitheriger Maßnahmenträger muss Umsetzung der Maßnahme weiterhin sicherstellen

Handel = rein privatrechtlich; ausschließlich der Markt regelt den Preis der ÖP. 

Ökopunkte + PflegepflichtÖP
ÖP

ÖP
ÖP

ÖP
ÖP ÖP

ÖP

ÖP
ÖP

ÖP ÖPÖP
ÖP

ÖP

ÖP
ÖP

ÖP ÖPÖP
ÖP

ÖPÖP ÖPÖPÖP

ÖP
ÖP

ÖP
ÖP

ÖPÖP

ÖP

ÖP

ÖP ÖPÖP ÖP
ÖPÖPÖPÖP
ÖP
ÖP

ÖP
ÖP
ÖPÖP

ÖPÖP

Ökopunkte ÖP
ÖP

ÖP

ÖP

ÖP
ÖPÖP

ÖPÖP
ÖP

ÖP

ÖPÖP

Maßnahmenträger Erwerber

Maßnahmenträger
Erwerber
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Zur Erleichterung der Durchführung und Vermittlung von ÖK-Maßnahmen
kann die oberste  Naturschutzbehörde Stellen (=Flächenagenturen) anerkennen (zertifizieren. 

Voraussetzung für Anerkennung:
• Gewähr für ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
• persönliche Zuverlässigkeit

Zur Planung und Durchführung von Ökokonto-Maßnahmen betreibt die Flächenagentur
i. d. R. einen Flächen- und Maßnahmenpool
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Entsiegelung
und Begrünung

einer
Zufahrtsstraße

Neuanlage
eines

Stillgewässer

Entwicklung
Fettwiese zu
Magerwiese

Neuanlage
einer

Streuobstwiese

Entwicklung
eines

Waldbiotops

Entwickl.
einer 

Feldhecke

Flächenpool eines
Rohstoffunternehmens

Einbuchung in das ÖK einer UNB

Kompensation  der 
Erweiterung einer 

Rohstoffabbau-Fläche

Ein Rohstoffabbau-Unternehmen 
entwickelt
Ökokonto-Maßnahmen in einem
firmeneigenen Fächen- und 
Maßnahmenpool,
lässt diese auf dem Ökokonto der 
UNB einbuchen und verwendet sie 
später zur Kompensation von 
Rohstoffabbau-Erweiterungsflächen

Anerkennung ÖK-Maßnahmen durch Zulassungsbeh.
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Die ÖKVO gilt nicht für die bauleitplanerischen Ausgleichsmaßnahmen   der Gemeinden.
Die baurechtlichen Ökokontomaßnahmen können jedoch im Einzelfall für die   
naturschutzrechtliche  Eingriffskompensation eingesetzt werden.
Voraussetzungen:

Löschung
aus baur.
Ökokonto

Neu-
bewertung

nach 
ÖKVO

Antrag
Gemeinde
bei UNB

Prüfung
durch
UNB

Einbuchung
ins ÖK

der UNB

• Eine Anrechnung für bauleitplanerische Eingriffe ist noch nicht erfolgt
• Löschung aus dem baurechtlichem  ÖK der Gemeinde
• Neubewertung gemäß Anforderungen § 8 EÖKVO 
• Antrag bei UNB auf Aufnahme in das naturschutzrechtliche ÖK
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Anlage 1
ÖK-Maßnahmen

Abschließende 
Maßnahmenliste, nach 
Schutzgütern gegliedert

Verbesserung 
Biotopqualität, 

Schaffung höherwertiger 
Biotope

Wiederherstellung
natürlicher 

Retentionsflächen

Wiederherstellung, 
Verbesserung von 
Bodenfunktionen

Verbesserung 
Grundwassergüte

Kleinflächige Maßnahmen 
mit großer Flächenwirk.

Anlage 3
Großlandschaften

Einteilung der 
Landesfläche in 22 an den 
Naturräumen orientierte 
Kompensationsräume für 

die Zuordnung von 
Ökokontomaßnahmen und 

Eingriffen

Anlage 2
Bewertungsregeln

Durchführung  
spezifischer 

Artenmaßnahmen

Diese Anlage ist durch 
Novelle des BNatSchG

entfallen 
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Im Offenland sind Maßnahmen 
ökokontofähig  in Natura 2000-Gebieten,                                           
Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen.
Außerhalb dieser Gebiete im Rahmen eines 
Landschaftsrahmenplans, Landschaftsplans
oder auf Basis sonstiger 
naturschutzfachlicher Planungen

Bei Gewässern sind Aufwertungsmaßnahmen aufgrund von gewässerökologischen Planungen 

ökokontofähig zur Renaturierung von Fließgewässern (einschließlich Uferbereiche)

und zur Herstellung der Durchgängigkeit

Im Wald sind aufwertende 
Biotopmaßnahmen 
ökokontofähig in

geschützten 
Waldbiotopen,
Waldschutzgebieten,
Eichensekundärwäldern
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Schutzgut Biotope

Maßnahmenbeispiele
•Entwicklung von 
Ackerwildkrautvegetation,
•Entw. von Feldhecken u. –
gehölzen, 
•Förderung von 
Extensivgrünland,
•Verbesserung u.  
Neuanlage gesetzlich
geschützter Waldbiotope,

•landschaftsgerechte 
Aufforstung
•Beseitigung von 
Trennwirkungen
•Begrünung von 
Entsiegelungsflächen

Schutzgut Boden

Maßnahmenbeispiele 
•Entsiegelung befestigter  
Flächen,
•Rekultivierung, 
•Überdeckung baulicher 
Anlagen,
•Oberbodenauftrag,
•Dachbegrünung
•Tiefenlockerung
•Erosionsschutz

Schutzgut Wasser

Maßnahmenbeispiele 
•Herstellung natürlicher
Wasserhaushalts

•Rücknahme 
Gewässerverbauung,
•Herstellung der 
Durchgängigkeit,
•Wiederherstellung 
naturnaher Lauf,
•Renaturierung  
Gewässerufer,
•Wiederanbindung Aue
•Verbesserung 
Grundwassergüte  

Schutzgut Arten

Maßnahmenbeispiele
Förderung  Zielarten
•Anlage besonnter 
Kleingewässer,
•Rücknahme von  
Gehölzsukzessionen auf  
Mager- und Sandrasen
•Freilegung besonnter 
Roh- und Skelettböden
•Optimierung und 
Neuentwicklung  von 
Quartieren für 
Fledermaus-Wochen-
stuben und größere 
Überwinterungsbestände

DBU-Seminar Ökokonto  im Wald, 12.05.2010, Frankfurt, Ludwig Müller, UVM
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Werteinheit des Ökokontos

Wertermittlung bei flächigen Ökokontomaßnahmen:

Aufwertungsgewinn  bei flächigenÖkokonto-Maßnahmen

Gewinnermittlung  bei punktuellen Ökokonto-Maßnahmen

4 ÖP/Euro                       Baukosten in Euro

Gesamtfläche in m2x =

x     
=

_ =

ÖP/m2

ÖP

Gewinn 
in ÖP

Flächenwert in ÖP nachAufwertung Flächenwert in ÖP vor Aufwertung

Gesamtwert
in ÖP

Gewinn 
in ÖP

Ökopunkt
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Aufwertung

asphaltierte Fläche: 0 ÖP/m2 entsiegelte Fläche: 20 ÖP/m2

Fettwiese: 10 ÖP/m2 Nasswiese: 19 ÖP/m2 Gewinn je  m2

aufgewerteter Fläche:

=

=

Aufwertung

Gewinn:  je m2

entsiegelter Fläche:
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Aufwertung

Retentionsflächengewinn: 5 ÖP/m2stark eingedeichte Flussaue: = 0 ÖP/m2 Gewinn je m2

ausgedeichter Fläche
innerhalb HQ 10:

Durch Stauwehre beeinträchtigte
Durchgängigkeit eines 

Fließgewässers

Erhöhte Durchgängigkeit
nach  Beseitigung eines Wehrs

4 ÖP/€ Baukosten

Aufwertung

=

=

Gewinn je €
Baukosten:
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Festgelegte  Maßnahmen dieses Wirkungsbereichs werden danach bewertet, in welchem Umfang ein 
Zugewinn bei einer oder mehreren der folgenden Bodenfunktionen erzielt werden kann

DBU-Seminar Ökokonto  im Wald, 12.05.2010, Frankfurt, Ludwig Müller, UVM
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Ökokonto-Maßnahme ÖP/m2 Bemerkungen

Entsiegelung
20

Bei Vollentsiegelung pauschal 20 ÖP; 

bei Teilentsiegelung  20 ÖP  x  Entsiegelungsgrad 

Rekultivierung 5 bis 15 entsprechend der Verbesserung der Bodenfunktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, 
„Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer für Schadstoffe“

Überdeckung 

baulicher  Anlagen

5 bis 10 entsprechend der  Verbesserung der Bodenfunktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“,  
„Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und  „Filter und Puffer für Schadstoffe“ je nach Mächtigkeit 
und Beschaffenheit der Überdeckung einschließlich der Begrünung von Tiefgaragen unter Verwendung 
von Bodenmaterial

Oberbodenauftrag 5 pauschal 5 ÖP; Mindestmächtigkeit der Auftragsschicht i. d. R. 20 cm; nur  bei Böden, die weder bei der 
Funktion „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ noch bei der Funktion „Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation“ bereits eine hohe oder sehr hohe Funktionserfüllung besitzen.

Tiefenlockerung 5 pauschal 5 ÖP bei Verdichtungen auf ehemaligen Lagerplätzen und  ehemals genutzten Wegen etc., 
nicht auf landwirtschaftliche  genutzten Flächen

Dachbegrünung bis 5 Abhängig von der Mächtigkeit der Auftragsschicht 

Verbesserung des Wasser-
aufnahmevermögens

3 pauschal 3 ÖP bei Umwandlung von Acker in Grünland oder Wald auf verschlämmungsempfindlichen 
Böden und in Überschwemmungsgebieten innerhalb HQ10

Erosionsschutz 5 pauschal 5 ÖP insbesondere bei Begrünung , Hangverkürzung und  Heckenstreifen etc.

Nutzungsextensivierung 3 Auf Standorten der Bewertungsklasse 3 oder 4 der Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation“

Wiederherstellung natürlicher 
oder naturnaher 
Standortverhältnisse durch 
Wiedervernässung und 
Nutzungsextensivierung

5 bis 10 nur bei Wiederherstellung einer ursprünglich sehr hohen Bedeutung  der Bodenfunktion  
„Sonderstandort für naturnahe Vegetation“
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Zuschlag

ÖP/m2 
Hydrogeologische Einheit

1 ÖP Meeresmolasse, Oberkeuper und Oberer Mittelkeuper, 
Gipskeuper und Unterkeuper, Unterer Muschelkalk, 
Mittlerer und Unterer Buntsandstein, Trias 
ungegliedert

2 ÖP Quartäre und piliozäne Sande und Kiese 
(Oberrheingraben), Oberjura (Schwäbische Fazies), 
Oberjura (Razuracische Fazies), Oberer Muschelkalk

3 ÖP Fluvioglaziale Kiese und Sande (Alpenvorland), 
jungquartäre Flusskiese und Sande

Ökopunkte
Boden

Ökopunkte
Boden

Ökopunkte
Boden

ÖPÖP

ÖP ÖPÖP

ÖP+

+

+
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Je m2 Wiederherstellung ausgedeichter oder überschütterter Retentionsfläche 
innerhalb Hochwasserlinie HQ 10 =  + 5 ÖP
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Bewertung über Maßnahmenkosten (1 € = 4 ÖP)
Zuordnung Maßnahme - Wirkungsfläche nicht möglich
Angemessenes Verhältnis Baukosten und ökol. Wirkung
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Verbesserung Biotopqualität u. Entwicklung höherwertiger Biotoptypen
Auszug  aus der Biotopwertliste - Wälder -

5. Wälder
56. Eichen- und Hainbuchen-Eichenwälder mittlerer Standorte

Biotoptyp F P 

56.10 Hainbuchen-Wald mittlerer Standort (alle Unter typen) * 17 - 33 - 50 17 - 21

56.20 Birken-Stieleichen-Wald mit Pfeifengras * 22 - 43- 57 22 - 28

56.30 Hainsimsen-Traubeneichen-Wald * 19 - 38 - 53 19 - 24

56.40 Eichen-Sekundärwald * 16 - 32 - 49 16 - 20

+ überdurchschnittliche Artenausstattung, z. B. Vorkommen von ZAK-Landesarten (v. a. Vögel, Fledermäuse, 
Holzkäfer)

+ überdurchschnittlich ausgebildete Waldbodenflora
+ überdurchschnittliches Alter
+ überdurchschnittlich strukturreich (z. B. plenterartig ausgeprägte Schichtung, Habitatbäume, Uraltbäume, Totholz)
+ Dauerwald oder Bannwald

– standortsgemäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden (z. B. auf ehemaligen Landwirtschaftsflächen) 
– sehr geringes Alter
– überdurchschnittlich strukturarm (z. B. gleichaltrig, einschichtig)
– Beeinträchtigung des Waldstandorts (z. B. Nährstoffanreicherung, Immissionen, Bodenverdichtung, 

Freizeitnutzung)  

P    Günstige Bedingungen bei Beseitigung einer naturfernen Bestockung oder Rückbau von Drainagen auf 
altem Waldstandort. ungünstige Bedingungen bie Aufforstung von Offenland
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Ausgangslage
Erlen-Eschen-Sumpfwald mit 20% 
Beimischung von Hybridpappel u. 

gestörtem Wasserhaushalt
Wertspanne  =     15-30- 41 ÖP/m2

Normalwert                     30 ÖP/m2

Störung Hybridpappel     - 6 ÖP/m2

Störung Wasserhaushalt  - 5 ÖP/m2

Flächenwert       =           19 ÖP/m2

Aufwertungsmaßnahmen

Auszug der Hybridpappeln,
Schließen der Gräben und
Zulassen einer natürlichen 
Gehölzentwicklung durch
spontanes Einwandern von
Baum- und Straucharten; dadurch
Herstellung des Normalwerts 
Flächenwert        =         30 ÖP/m2

Ergebnis

Flächenwert nach den
Aufwertungsmaßnahmen   30 ÖP/m2

abzüglich  Flächenwert 
vor den Aufwertungs-

maßnahmen                       -19 ÖP/m2

Aufwertungsgewinn  =     11 ÖP/m2

Ausgangslage
Hainbuchen-Eichen-Schonwald
trockenwarmer Standorte
mit normaler Ausprägung
Wertspanne =  17 -34 - 45 ÖP/m2

Flächenwert       =         34 ÖP/m2

Auswertungsmaßnahmen
Wiedereinführung der Mittelwald-
wirtschaft durch Auf-den-Stock-
Setzen der Bäume und Sträucher im
15- bis 20-jährigen Turnus und 
Belassen von Überhältern in weitem 
Abstand; dadurch Aufwertung 
um 7 ÖP/m2 wegen besonderer 
Bedeutung für den Artenschutz
Flächenwert     =          41 ÖP/m2

Ergebnis
Flächenwert nach den 
Aufwertungsmaßnahmen  41 ÖP/m2

abzüglich Flächenwert
vor den Aufwertungs-
maßnahmen                     - 34 ÖP/m2

Aufwertungsgewinn         7 ÖP/m2
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1. Allgemeine Berücksichtigung des Artenschutzes bei der 
Biotopbewertung

• Bei der Bewertung der Biotoptypen  hat das 
Bewertungskriterium „Bedeutung für gefährdete Arten“
zu etwa einem Drittel Anteil am „Normalwert“ des Biotops

• Bei überdurchschnittlicher Artenausstattung ist eine 
Bewertung bis zum Maximalwert des Bewertungsrahmens 
(Feinmodul) möglich

• Bei einer  außergewöhnlichen bedeutsamen 
Artenausstattung ist sogar eine Ausschöpfung des 64-
Punkte-Rahmens des Feinmoduls möglich

DBU-Seminar Ökokonto  im Wald, 12.05.2010, Frankfurt, Ludwig Müller, UVM
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Artenschutz
1. Allgemeine Berücksichtigung des Artenschutzes bei der 

Biotopbewertung 

Brachypodium
pinnatum (dominant)

Calamagrostis epigejos
Solidago canadensis

Ophrys insectifera
Orchis ustulata
Pulsatilla vulgaris
Seseli annuum
wertgebende
Wildbienen-Arten

Bromus erectus
Euphorbia cyparissias
Pimpinella saxifraga
Salvia pratensis
Scabiosa columbaria
Teucrium chamaedrys

17 30 42

unterdurchschnittlich normal überdurchschnittlich

Artenarmut
und/oder
wertmindernde Arten

Artenreichtum
und/oder
wertgebende Arten

Beispiel: Magerrasen basenreicher Standorte (Biotoptyp 36.50)
Wertspanne im Feinmodul der Biotopwertliste 

Quelle: Thomas Breunig, 18.02.2009
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2. Stärkere Gewichtung des Artenschutzes bei                         
bestimmtenBiotoptypen

– Bei einer Reihe von  Biotoptypen mit besonderer Bedeutung für 
gefährdete Arten (mit einem * gekennzeichnet) soll ein Wert im 
oberen Drittel der Wertspanne gewählt werden können, wenn 
Tierarten des ZielartenkonzeptsBW oder stark gefährdete 
Pflanzenarten vorkommen. 

– Es ist ein Artennachweis oder eine fachliche Begründung bei zu 
erwartenden Auftreten der Art erforderlich.

– Die besonders relevanten Artengruppen werden  beim jeweiligen 
Biotoptyp  als aufwertendes Attribut  konkret benannt.
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3. Spezifische Artenschutzmaßnahmen

• In einem gesonderten, von der Biotopbewertung unabhängigen 
Bewertungsverfahren sollen spezifische Artenschutzmaßnahmen 
honoriert werden können.

• Hierfür sind rund 70 besonders Wert gebende Tier- und Pflanzenarten 
mit besonderen Habitat- und/oder Standortansprüchen vorgesehen.

• Honoriert werden soll die  Neuschaffung dauerhafter 
Reproduktionshabitate dieser Arten

• Vorgesehen ist auch eine Leistungskomponente: 20% der ÖP bei Beginn 
der Maßnahme, 80% bei Erfolg (Population hat sich eingestellt)
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3. Spezifische Artenschutzmaßnahmen
Beispiele seltener Tierarten,  für die Maßnahmen zur Neuentwicklung von  
Fortpflanzungsstätten im  Ökokonto  angerechnet werden könnten

DBU-Seminar Ökokonto  im Wald, 12.05.2010, Frankfurt, Ludwig Müller, UVM

Tierart Vorrangig anrechenbare Maßnahmentypen

Braunkehlchen Entwicklung von offenem Extensivgrünland mit Saumstrukturen

Heidelerche Entwicklung kurzrasig-lückiger Kalkmagerrasen (Schwäb . Alb) bzw. 
Schaffung größerer Freiflächen im Wald (Oberrhein, Bodensee) 

Kreuzotter Beseitigung von Gehölzen auf nährstoffarmen Standorten, Schaffung 
von Verbundkorridoren mit Habitateignung

Knoblauchkröte Schaffung fischfreier, besonnter Laichgewässer in geeignetem Umfeld  
(Jahreslebensraum)

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling

Entwicklung von artenreichem  Extensivgrünland  mit 
Brachen/Saumstrukturen

Wald-Wiesenvögelchen Schaffung grasdominierter Waldlichtungen oder offener Nieder- und 
Zwischenmoor-Standorte

Gefleckte Heidelibelle Schaffung temporärer, besonnter Stehgewässer

Quelle: Jürgen Trautner, 19.10.2009
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3. Spezifische Artenschutzmaßnahmen
Beispiele seltener Pflanzenarten,  für die Maßnahmen zur Neuentwicklung von  
Fortpflanzungsstätten im  Ökokonto  angerechnet werden könnten

Pflanzenart Wuchsorte/Vorkommen

Echte Bärentraube Lichte Kiefernwälder, Magerrasen auf  Rohböden

Ufer-Reitgras Kies- und Sandbänke entlang großer Flüsse, sekundär in Kies- und 
Lehmgruben

Gelbes Zyperngras Zwergbinsen-Gesellschaften an Wegrändern, in gestörten Flachmoorwiesen, 
an Baggersee-Ufern auf offenen Rohböden

Weiden-Lattich Pionierpflanze auf Erdanrissen und Mergelrutschen, in Weinbergen

Heusenkraut Gräben mit lückiger Vegetation , offene Stellen in Lehm- und Kiesgruben

Kleine Teichrose Oligotrophe bis mesotrophe Seen, Teiche und Weiher

Pillenfarn Zeitweise überflutete Schlammflächen, lückig bewachsene Gräben, 
Schlammufer von Teichen und Tümpeln

Spatzenzunge Lückige Bereiche von Trocken- und Halbtrockenrasen, Kalkscherbenäcker

Quelle: Thomas Breunig, 19.10.2009
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Für die Erweiterung eines Steinbruchs  sollen 5 ha Trockenrasen beseitigt werden. Eine 
gleichartige Kompensation des Eingriffsdefizits  mit einer  Ausgleichsmaßnahme ist nicht 
möglich, da hierfür keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen. Deshalb kommt der 
Steinbruchbesitzer  mit der Zulassungsbehörde überein, dass für die Eingriffskompensation 
Ersatzmaßnahmen aus dem naturschutzrechtlichen Ökokonto herangezogen werden.
Mit Hilfe der Biotopwertliste Baden-Württemberg  wird der Trockenrasen mit 29 ÖP/m2

bewertet. Im Zuge des Abbaubetriebs entsteht anstelle des Trockenrasens eine Rohbodenfläche, 
die nach der Biotopwertliste mit  einem Restwert von  3 ÖP/m2 bewertet wird. Das zu 
kompensierende Defizit aus dem Eingriff  beträgt somit 26 ÖP/m2 (29 ÖP/m2 - 3 ÖP/m2).
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Schutzgut Biotope                      50 000 m2 x -26 ÖP/m2 -1.300 000 ÖP

Defizit insgesamt -1.300 000 ÖP
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SG Biotope 7,1 ha zu Nasswiese (21 ÖP/m2)  aufgewertete ehem. 
Fettwiese (12 ÖP/m2): 21 ÖP/m2 – 12 ÖP/m2 = 9 ÖP/m2 ;  
9 ÖP/m2 x 71 000 m2  =

639 000 ÖP

SG Biotope 4,5 ha Streuobstwiese (10 ÖP/m2), auf ehemaligem 
Intensivgrün (6 ÖP/m2):  10  ÖP/m2 – 6 ÖP/m2 = 4 ÖP/m2;

4 ÖP/m2 x 45 000  m2  =

180  000 ÖP

SG Wasser Beseitigung eines Wehrs in einem Fließgewässer mit 
Baukosten von  138 000 €, dadurch Erhöhung der  
Durchgängigkeit u. a. für Fische: 138 000 € x 4 ÖP/€=

552 000 ÖP
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Kompensationsbedarf ig.:   -1.300 000 ÖP Übertrag                                   -481 000 ÖP

Nasswiese                                   639 000 ÖP Wehr:                                         552 000 ÖP

Streuobst                                    180 000 ÖP Saldo                                           +71 000 ÖP

Zwischensaldo -481 000 ÖP Die restlichen ÖP verbleiben auf dem ÖK  und 
können ggf. auf einen weiteren Eingriff des 
Vorhabensträgers angerechnet oder von diesem 
weiterverkauft werden.
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Das naturschutzrechtliche Ökokonto soll als modernes und flexibles Instrument des 
naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleichs möglichst allen Beteiligten Vorteile bringen.
Diese hohen Erwartungen können aber nur erfüllt werden, wenn alle Akteure - Träger von     
Ökokonto-Maßnahmen,  Fachplaner,  Betreiber von Flächen- und Maßnahmenpools,  
Vorhabenträger oder Behördenvertreter - zum Erfolg der Ökokonto-Regelung beitragen.   

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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